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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

30.06.1982 

Geschäftszahl 

82/03/0032 

Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie 2615/79 E VS 2. Juli 1980 VwSlg 10192 A/1980 RS 4 

Stammrechtssatz 

Gerade dann, wenn ein Fahrzeug nicht ausschließlich allein nur von einer Person benützt wird, hat der 
Zulassungsbesitzer, wenn er die verlangte Auskunft sonst nicht erteilen kann, entsprechende Aufzeichnungen zu 
führen, bzw wenn ihm dies nicht möglich ist, führen zu lassen, aus denen unverzüglich entnommen werden 
kann, wem er jeweils das Lenken des Fahrzeuges überlassen hat. 


